
des Plenums des Obersten Gerichts durch die Gerichte 
einzelner Bezirke nur unzureichend verwirklicht wur
den. Sicher kann es nur von Vorteil sein, wenn die 
Mitwirkung der Bezirksgerichte an solchen Tagungen 
erweitert und intensiviert wird, oder wenn die Kon
zeptionen für Plenartagungen den Bezirksgerichten 
noch früher zur Verfügung gestellt werden. Auch eine- 
Einengung der zu behandelnden Problemkreise und 
Aufgaben wird im allgemeinen eine konkretere und 
schnellere Lösung ermöglichen. Weil aber Leitung der 
Rechtsprechung politische Führung von Menschen be
deutet, ist die Gestaltung der Beziehungen zu den von 
der Leitung erfaßten Menschen, nämlich den Richtern

der Bezirks- und Kreisgerichte, von außerordentlicher 
Bedeutung. Deshalb müssen solche Kontakte ausgebaut 
werden, die der Verwirklichung der Kollektivität und 
des demokratischen Zentralismus in der Aufgabenstel
lung und in der Verwirklichung der Aufgaben voll ent
sprechen.
Die bisher bei der Auswertung des VIII. Parteitages er
reichte Initiative, die daraus gewachsenen ersten 
Schlußfolgerungen und Erfolge in der Erhöhung der 
Qualität der gerichtlichen Tätigkeit stimmen optimi
stisch und verpflichten zugleich zu weiteren Anstren
gungen zur Festigung und Stärkung unserer, sozialisti
schen Deutschen Demokratischen Republik.
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Vor der Wahl der Direktoren, Richter und Schöffen der Bezirksgerichte
Gemäß dem Beschluß des Staatsrates der DDR über 
die Wahl der Direktoren, Richter und Schöffen der Be
zirksgerichte im Jahre 1971 vom 30. Juni 1971 (GBl. I
S. 56) findet diese Wahl auf der Grundlage des Ge
richtsverfassungsgesetzes (§§ 51 und 64 i. d. F. des Än
derungsgesetzes vom 17. Dezember 1969 [GBl. I 1970
S. 5]) innerhalb von drei Monaten nach der für den
14. November 1971 vorgesehenen Neuwahl der Bezirks
tage statt. Der Staatsrat empfiehlt den Bezirkstagen, 
die Wahl der Direktoren, Richter und Schöffen der Be
zirksgerichte in der konstituierenden Sitzung durchzu
führen.
Mit dieser verfassungsmäßig statuierten Wahl der Di
rektoren, Richter und Schöffen der Bezirksgerichte — 
wie aller in unserer sozialistischen Gesellschaft rich
terlich tätigen Bürger — wird einmal mehr überzeu
gend sichtbar, daß in der DDR die Organe der Rechts
pflege Glieder der einheitlichen sozialistischen Staats
macht sind und die Rechtspflege Ausdruck und un
trennbarer Bestandteil der Machtausübung durch die 
von der Arbeiterklasse geführten Werktätigen ist. 
Gleichzeitig verwirklichen wir damit das bereits von 
L e n i n  begründete Prinzip der Wählbarkeit und Re
chenschaftspflicht aller Richter — der Berufsrichter 
wie der Schöffen und der Mitglieder der gesellschaft
lichen Gerichte —, was ihre durch unsere Verfassung 
bestimmte Bindung an den Willen und den Auftrag des 
Volkes in Gestalt dieser Verfassung, der Gesetze und 
anderen Rechtsvorschriften verdeutlicht und die Vor
aussetzung und Garantie der Unabhängigkeit der Rich
ter in ihrer Rechtsprechung bildet. Damit ist zugleich 
gesagt, daß das durch die Bürger unmittelbar bzw. 
durch die Volksvertretungen den Richtern erteilte 
Vertrauensvotum in der täglichen Arbeit bei der Ge
währleistung der sozialistischen Gesetzlichkeit gerecht
fertigt und in periodisch stattfindenden Wahlen er
neuert werden muß.
Die diesjährige Wahl der Direktoren, Richter und 
Schöffen der Bezirksgerichte fällt in eine Zeit, die in 
allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft, in allen 
Organen unserer sozialistischen Staatsmacht von der 
gründlichen Auswertung und der beginnenden prakti
schen Verwirklichung der Beschlüsse des VIII. Partei
tages der SED bestimmt ist. Dazu gehört die Umset
zung der Erkenntnis, daß die Verwirklichung der Leit
linien des VIII. Parteitages eine ständige Erhöhung 
der Rolle und eine fortlaufende Vervollkommnung der 
Tätigkeit unserer Staatsmacht, des Hauptinstruments 
bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft, 
erfordert. Damit werden zugleich .wichtige Fragen der 
Verwirklichung und der weiteren Ausgestaltung unse
res sozialistischen Rechts aufgeworfen. Bei der Lösung 
dieser Aufgaben tragen alle in den Rechtspflegeorganen

Tätigen eine besonders große Verantwortung, und die 
Rechtspflegeorgane werden vor die Aufgabe gestellt, 
zu ihrem Teil alle Anstrengungen zu unternehmen, damit 
„überall im täglichen Leben unserer Gesellschaft die 
Einhaltung des sozialistischen Rechts und bewußte 
Disziplin zur festen Gewohnheit der Menschen wer
den“/1/.
Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wird die 
Wahl der Direktoren, Richter und Schöffen der Be
zirksgerichte unmittelbar mit der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu 
den Bezirkstagen verbunden. Das bedeutet, daß die ge
samte Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte, insbe
sondere das Auftreten der für die Bezirksgerichte kan
didierenden Direktoren, Richter und Schöffen vor der 
Bevölkerung, mit der Öffentlichkeitsarbeit in Vorbe
reitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen eine Einheit bildet. Diese prinzipiellen 
Überlegungen folgende Festlegung, die sich bei den 
letzten Wahlen der Richter und Schöffen der Kreis
gerichte sowie der Mitglieder der Schiedskommissionen 
bewährt hat, zielt darauf ab, die Gemeinschaftsarbeit 
der Rechtspflegeorgane, insbesondere der Gerichte, mit 
den örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen, 
den Ausschüssen der Nationalen Front sowie den ge
sellschaftlichen Organisationen weiter zu fördern und 
inhaltlich zu verbessern sowie die gesellschaftliche 
Wirksamkeit des Rechts auch mit Hilfe der Vorberei
tung und Durchführung der Wahlen zu erhöhen.
Ausgangspunkt ist dabei, daß entsprechend der Ver
fassung die Volksvertretungen, deren wachsende Rolle 
auf dem VIII. Parteitag der SED mit Nachdruck unter
strichen wurde, als die gewählten staatlichen Macht
organe dazu berufen sind, die gesellschaftlichen Ge
samtprozesse in ihrem Territorium zu leiten und zu ge
stalten. Daher vollzieht sich auch die komplexe Be
kämpfung und Vorbeugung von Straftaten, anderen 
Rechtsverletzungen und Rechtskonflikten unter ihrer 
Führung, weil diese Aufgabe von der Gesamtverant
wortung für die politische und gesellschaftliche Ent
wicklung nicht zu trennen ist. Das Zusammenwirken 
der Rechtspflegeorgane mit den örtlichen Volksvertre
tungen erlangt also zunehmende Bedeutung. Dabei muß 
volle Klarheit über folgende Wechselbeziehung be
stehen :
Die Entscheidungen der Volksvertretungen bilden eine 
wichtige und unabdingbare Grundlage für die Tätigkeit 
aller Rechtspflegeorgane. Zugleich ist es aber Aufgabe 
der Rechtspflegeorgane, einen gezielten und quali
fizierten Beitrag zur Vorbereitung der Entscheidungen
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